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II. Personalien

I. Bekanntmachungen und Mitteilungen

70) G. Nr, /21/ I 18 a 55
Die Landessynode ha,t das folgende Kirchengesetz be
schlossen, das hiermit verkündet wird: 

Kirchengesetz 
über den Haushaltsplan der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche_ Mecklenburgs für das Rechnungsjahr 1955 

vom 26. Mai 1955 
' § 1 

Der Haushaltsplan der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Mecklerrburgs für das Rechnungsjahr 1955 
wird wie folgt festgE;setzt: 

A. Einnahme 7 852 976,00 DM 
B. Ausgabe 8 377 426,00 DM 

Fehlbetrag 524 450,00 DM 
§ 2

Der durdi § 3, Absatz 1, des Kirchengesetzes vom 
3. Juni 1954 über den Haushaltsplan der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs , fur das
Rechnungsjahr 1954 - Kirchliches Amtsblatt Nr; 8/1954, 
Seite 47 - abgeänderte § 3 des Kirchengesetzes vom 
30. A:pril 1948, betreffend Ruhegehälter und Hinter
bliebenenbezüge - Kirchliches Amtsblatt Nr. 5/1948, 
Seite 27/28 - erhält ab 1. April 1955 folgende Fassung: 
§ 3: ,,Die Witwen der Geistlichen und Kirchenbeamten,

deren Versorgung der Landeskirche ,abliegt, er
halten vom 1. April 1955 ab bis auf weiteres 80 v. H. 
des ihnen zustehenden Witwenge1ldes, jedoch nicht 
weniger als 175,- DM monatlich. 
Soweit die den in Absatz 1 genannten Witwen zu
stehenden Bezüge geringer sind als 175,� DM 
monatlich, sind sie yoll auszuzahlen." 

§ 3 
Der auf Grund des§ 3 des Kirchengesetzes vom 7. Mai 
1952 über die Aufbringung der Kosten für die, Christen
lehre - Kirchliches ,Amtsblatt Nr. 8/1952, Seite 46 -
nebst Änderungsbestimmung vom 7. Mai 11933 - Kirch
liches Amtsblatt Nr. 10/1953, Seite 66 - von den Kirch
gemeinden aufä_ubringende Grundbetrag wird für das 
Haushaltsjahr 1955 auf 0,60 DM festgesetzt. Lediglich 
für die Monate ,April und Mai beträgt der Grundbetrag 
Wie im Haushaltsjahr 1954 noch 0,55 DM. 

§ 4
Der Hundertsatz für die Zuweisung der Kirchensteuer
:anteile nach „dem Aufl{omroen ·de,s Rechnungsjahres 
1954 beträgt 7 v,. H. 

§ 5
Der, Oberkirchenrat -wird ermächtigt, etwaige zur 
Durchführung dieses Kirchengesetzes erforderliche Be
stimmungen zu erlassen. 
Der Oberkirchenrat wird weiter ermächtigt, falls der 
Haushaltsplan für. da:s Rechnungsjahr 1956 nicht vor 
dem 1. April 1956 von der Landessynode genehmigt 
sein sollte, bis zu solcher, Genehmigung auf die im' 
Haushaltsplan 1955 vorgesehenen Ausgaben 'bis zu 
25 v. H. {Fünfundzwanzig vom Hundert) Zahlungen zu 
leisten. 
Schwe rin, d�n 2 6. Ma i 19 5 5

ner Oberkirchenrat 
Be s t e  

, 71) G. Nr. /250/ I 43 -
Dritte Bekanntmachung 

zur Änderung der Vergütungsordnung, für die kirch-, 
liehen Angestellten der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche Mecklenburgs vom 6. April 1950 
Vom 6. Juni 1955 

I. Der „Gruppenplan zu § 2 der Vergütungsordnung
für ,kirchliche Angestellte" - Anlage zur Ver� 
gütungsordnung für , kirchliche Angestellte - wird 
wie folgt geändert:

Gruppen,plan 
zu§ 2 der Vergütungsordnung 

für kirchliche Angestellte 
G:i:uppe IV 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A 
262 
18' 

B 
255 

18 

C 
249 

18 

D 
243 

18 

Aqgestellte miti gründlichen Fachkenntnissen im 
Innen- und Außeuienst 

z. B. Katecheten mit B-Prüfung, soweit nicht in
Gruppe V, · _, ,
Gemeindediakone,
Stenotypisten und Stenotypistinnen mit längerer 
Praxis, Büro-, Buchhalterei-, Kassen-Angestellte
mit gründlichen Fachkenntnissen in besonders
verantwortlicher Stellung, Gemeindehelfer, Ge
meindehelferinnen und_ Jugendpfleger mit aner
kannter Berufsausbildung, 
Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit staat
licher Pri,ifung als Kindergärtnerin in der Stel
lung vün, Leiterinnen von Kindertagesstätten.
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Gruppe V 
Ortsklasse 
Grundvergütung 
Dienstalterszulage 
Tätigkeitsmerkmale: 

A 
303 

24 

B 
291 

24 

C 

284 
24 

D 
278 

24 

Angestellte im Innen- sowie Aµßendienst, sofern sie 
neben gründlichen vielseitigen Fachkenntnissen auf 
dem Gebiete der Verwaltung, bei der sie beschäftigt 
sind, selbständige Leistungen aufweisen 

z. B. komm. Leiter von Kirchensteuerämtern,
Gemeindediakone, soweit nicht in Gruppe IV,
Katecheten mit B-Prüfung mit mehrjähriger
Unterrichtserfahrung,
Stenotypisten und Stenotypistinnen mit schwie
riger Tätigkeit. 

II. Diese Beka'nntmachung tritt mit Wirkung vom
1. April 1955 in Kraft.

Sc h w er in, den 6. Juni 1955 
Der Oberkirchenrat 

F r a h m  

72) G. Nr. /250/ I 43
Bekanntmachung 

zur Änderung der Vergütungsordnung für die kirch
llch,en Arbeiter der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Mecklenburgs (Lohnordnung) vom 6. April 1950 

Vom 6. Juni 1955 
Die Lohntabelle zu § 1 der Vergütungsordnung für 
kirchliche Arbeiter der Evangelisch�Lutherischen Lan
deskirche Mecklenburgs (Lohnordnung) vom 6. April 
1950 - Kirchliches Amtsblatt Nr. 4/1950 - erhält mit 
Wirkung vom 1. April 1954 folgende Fassung: 

„Lohntabelle 
zu § 1 der Vergütungsordnung für kirchliche Arbeiter 

. Stundenlohn in Pfennigen 
Ortsklassen A B C b 
Ungelernte mit leichter Arbeit 77 72 72 66 
Ungelernte und Reinmachefrauen 88 83 77 72 
Angelernte 99 94 88 83 
Handwerker 110, 105 99 94 
Qualifizierte Handwerker 1121 116 110 105 
Vorhandwerker 132 127 116 110 
Jugendliche bis 18 Jahre 90 %," 
Diese Stundenlöhne sind vom 1. April 1954 ab zu 
zahlen. 
Die vorstehende Änderung der Lohntabelle ist den in 
Frage kommenden kirchlichen Dienststellen bereits 
durch Rundschreiben vom_ 26. Juli 1954 - / 225 /1 I 43 -
bekanntgegeben. 
Sc h w e r i n ,  den 6. Juni l955 

Der Oberkirchenrat 
Frahm 

73) G. Nr. /35/ I 32 b
Der Oberkirchenrat gibt hiermit die derzeitige Be
setzung der Spruchbehörde für kirchliche Lehr
angelegenheiten, des Kirdlengerichts und des Oberen 
Kirchengerichts bekannt. 
. Sc h w e r  in, den 9. Juni 1955 

Der Oberkirchenrat 
Span genberg 

fSpruchbehörde für kirchliche. Lehrangelegenheiten 
V..orsitzender: Der 'Landesbisdlof 

Vertreter: das dienstälteste geistliche Mitglied des 
Oberkirchenrates 

Beisitzer: 
1. Prof. D. Quell, Rostock

Vertreter: Prof. D. Holtz, Rostock
·"2. Landessuperintendent Behm, Bad Dobe:mn

Vertreter: Landessuperintendent Pflugk, Rostock 

3. Oberkirchenratspräsident Spangenberg, Schwerin
Vertreter: Landrat i. R. Ihlefeld, Schwerin

4. Pastor Wossidlo, Neubrandenburg
Vertreter: Pastor Lic. Runge, .Schwerin

5. Lehrer Karsten, Sch,werin
Vertreter: Regierungsbaurat a. D. Brückner, Neu
brandenburg

6. Dr. Erben, Kühlungsborn
Vertreter: Dr. Willbrand, Plau ,

Kirchengericht 
Vorsitzender: Landgerichtsdirektor a. D. Thiemann, 

Schwerin 
Vertreter: Rechtsanwalt Raspe, Wismar 

Beisitzer: 
1. Landessuperintendent Voß, Wismar

Vertreter: LandessuperintendentAlstein, Ludwigslust
2. Stiftpropst Pagels, Ludwigslust

Vertreter: Propst Timm, Plau
Oberregierungsrat a. D. Lemm, Güstrow
Vertreter: Landrat a. D. Ihlefeld, Schwerin

Von den unter 2. genannten Mitgliedern tritt das geist
liche Mitglied in das Kirchengericht ein, wenn sich das 
Verfahren gegen einen Geistlichen, das nichtgeistliche 
Mitglied, wenn es sich gegen einen .Beamten richtet. 

Oberes Kirchengericht 
Vorsitzender: Der Präsident des Oberkirchenrates · 

Vertreter: das dienstälteste, nichtgeistliche Mitglied 
des Oberkirchenrates 

Beisitzer: 
1. Stadtrichter a. D. Dr. Klinkradt, Rostock

Vertreter: Rechtsanwalt Lemcke, Schwerin
2. Laridessuperintendent Dr. Gass·e, Malchin

Vertreter; .Lanpessuppint�nden\ ',I'�m,,fa,n:hf[[l
3. Pastor Galley, Rostock

Vertreter: Rektor Lippold, Blücher
4. Pastor Fehlandt, Schwerin

Vertreter: Pastor Abshagen, Teterow
Kreiskatechet Dr. Gratopp, Waren
Vertreter: Schmiedemeister Drefers, Kühlungsborn.

Von den unter 4. genannten Mitgliedern tiitt das geist
liche Mitglied in das Obere Kirchengericht ein, wenn 
das Verfahren sich gegen einen Geistlichen, das nicht
geistliche Mitglied, wenn es sich gegen einen Beamten 
richtet. 

74) G. Nr. / 83 /' I 7 a
Urlaubsordnung für Geistliche und Kirchenbeamte

§ 1
Geistliche und Kirchenbeamte bedürfen, wenn sie dem 
Dienst fernbleiben wollen, eines· Urlaubs. Während 
einer auf Krankheit beruhenden Dienstunfähigkeit be
darf es eines Urlaubs nur· dann, wenn der ständige 
Wohnort verlassen werden soll . 

§ 2
Für die Ausübung der Tätigkeit als Mitglied verfas
sungsmäßiger kirchlicher Organe sowie für die dienst
lich notwendige Teilnahme an Tagungen und Konfe
renzen bedarf es keines Urlaubs. Wenn die Tätigkeit 
ein Fernbleiben vom Dienst erfordert, ist dem Ober
kirchenrat und bei Geistlichen im Gemeiridepfarramt 
dem Landessuperintendenten hiervon und von der 
Regelung der Vertretung unverzüglich Anzeige zu 
machen. 
Für die Abwesenheit eines Geistlichen im Gemeinde
pfarramt ·bedarf es keines Urlaubs; sofern sie drei Tage 
ni_cht überschreitet. Der Geistliche ist für die Regelung 
der .Vertretung durch einen Geistlichen verantwortlich, 



§ 3
Den Geistlichen und Kirchenbeamten .steht ein iähr-
licher Erholungsurlaub .nach folgender Ordnung zu: 

Urlaubs- Alterskl. 1 Alterskl. 2. Alterskl. 3 
gruppe biS zu übe�30bis über 

30Jahren 40 Jahre 40Jahre 
Kalender- Kalender- Kalender-

tage tage tage 

A 25 3f 37 

Oberkonsistorial-
räte 

Oberkirchenrats-
oberbauräte 

Konsistorialräte 
Ass.essoren 
Bauräte 
Landessuperinten-

denten 
Landespastoren 
Pröpste 
Pastoren 
Kreiskatecheten 
Amtsräte 
Amtmänner 

B 21 28 35 
Oberinspektoren 
Qberrentmeister 
Inspektoren 
Rentmeister 

C 18 25 31 
Obersekretäre 
Sekretäre 
Oberbotenmeister 

Für außerplanmäßige Geistliehe und Kirchenbearnt.e, 
die das 30.Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wer-
den die Urlaubszeiten gekürzt 
im 1. Dienstjahr der außerplanmäßigen Dienstzeit .um 
5 Kalendertage, im 2. Dienstjahr der außerplanmäßigen 
Dienstzeit um 3. Kalendertage, im 3. Dienstjahr der
al.l.&!tplanmäßigen Dienstzeit' wn '2 Kalendertage. 

§ 4,
Das Urlaubsjahr läuft vom 1. April bis 31. März. 
Ein Ausgleich für nicltt ausgenutzten Urlaub findet 
grundsätzlich nicht statt. 
Wer aus dienstlichen Gründen auf Veranlassung des 
Oberkirchenrates oder des Landessuperintendenten 
ganz oder teilweise den Erholungsurlaub in der Zeit 
vom 1. November bis 31. März hat nehmen müssen, er
hält einen zusätzlichen Erholungsurlaub bis zu höch
stens 7 Arbeitstagen. Die Läng� des zusätzlichen Ur
laubs wird durch den Oberkirchenrat je· nach Lage des 
Falles bestimmt. 

§ 5
Die Vertretung während des Urlaubs ist durch den 
nächsten Dienstvorgesetzten zu regeln. 
Der Erholungsurlaub soll, wenn keine dienstlichen 
Gründe entgegen'Stehen, nach Möglichkeit nicht geteilt 
werden, damit der Erholungszweck erreicht wird. 
Sofern der Urlaub in einem Urlaubsjahr aus dienst
lichen Gründen nicht gewährt oder ausgenutzt werden 
kann, ist eine Übertragung auf das nächste Urlaubs
jahr mit Zustimmung des Oberkirchenrates zulässig. 
Das gleiche gilt, wenn er aus persönlichen G.ründen 
nicht voll in Anspruch' genommen werden konnte, je
doch mit der Maßgabe, ·daß mehr als die Hälf�e des 
Urlaubsrestes nicht übertragen werden kann. Die 
Übertragung auf mehrere Jahre ist unzulässig. 

'§ 6
In besonderen Fällen, (z. B. Wiederherstellung der G� 
sundheit oder zu ihrer Erhaltung, für die der Er
holungsurlaub nicht ausreicht, bei besonderen Familien
ereignissen, Umzügen usw:) ,kann außer dem Er
holungsurlaub ein angemessener Sonderurlaub gewährt 
Werden. 
Die Bewilligung eines solchen Urlaubs kann davon ab
hängig gemacht werden, .daß der Geistliche oder der 
Kirchenbeamte auf seine Dienstbezüge ganz oder· zum 

·· Teil verzichtet.

§ '
Die Erteilung des Urlaubs geschieht durch den Ober-
kirchenrat ,und für Geistliche im ·Gemeindepfarramt 
durch den Landessuperintendenten. Die Ur'laubSgesuche 
sind rechtzeitig einzureichen. Dabei ist anzugeben, 
wie die Vertretung geregelt ist 1Jnd. wo sich der Be
urlaubte während des Urlaubs aufhält oder auf wel
chem Wege er zu erreichen sein wird; 
Für die Beurlaubung wegen Krankheit oder für die 
Verllängerung eines Urlaubs zur Wiederherstellung 
oder Erhaltung der Gesunp.heit kann die Vorlegung 
eines ärztlichen Zeugnli.sses auf ·Kosten des Antrag
stellers verlangt werden. 
Sofern dienstliche Gründe es erfordern, kann die Ge- . 
nehmigung eines Urlaubs jederzeit zurückgenommen 
werden. 

§ 8
Die Einordnung in die Altersklasse erfolgt nach. dem 
im Laufe des Urlaubsjahres vollendeten Lebensjahr. 
Bei der Berechnung des Erholungsurlaubs werden die 
am Anfang oder Ende eines Urlaubs oder Urlaubs
teiles liegenden Sonntage nicht mitgezählt. 

§ 9
Geistliche und, Kirchenbeamte, die im Kassen- und 
Rechnungswesen beschäftigt sind, können nicht auf 
ihren bestimmungsmäßigen . Urlaub verzichten. Sie 
haben .sich während des Urlaubs dienstlicher Tätigk,eit 
zu enthalten. 

§ 10

Für Reisen ins Ausland bedarf es in jedem'Fa:ile'einer 
besonder�n vorherigen Genehmigung durch den Ober
kirchenrat. Die Bundesrepublik Deutschland, gilt .nicht 
als Ausland. 

§ 11
Diese Ordnung gilt mit Wirkung vom 1. April 1955. 
S c h wer i n, den 21. Juni 11955 

Der Oberldrebenrat 
Spangenberg 

75) /25/ Pampow-Holthusen, Kapelle
G�enke 

Zur. Einweihung der Kapelle Holthusen sind · außer 
Geldspenden folgende Geschenke überreicht: 
von Fräulein 0. Hoffmann, Pampow, ein silberner, innen 

vergoldeter Kelch, 
von Herrn Paul Schlegel, Holthusen, ein selbst ge

schnitzter Crucifixus für den Altar, 
von der Bauersfrau Karla Groth, früher Holthusen; eine 

Altardecke, 
von Frau Stichert, Holthusen, eine zweite Altardecke, 
von Frau Wulf, Holtliusen, eine Spitze für die zweite 

Altardecke, 
von Frau Frieda Fischer, HQlthusen, wurde der Hohl

saum der einen Altardecke gemq.cht, 
Frau Klara Zowe, Holthusen, fertigte die Paramente an, 
von der Evangelischen ,Frauenhilfe zu Pampow ein 

Corporale und ein Velum, 
vom Kirchgemeinderat zu Pampow eine Altarbibel. 
Sc h wer in , den 15. Juni 1955 

Der Oberkirchenrat 
Walter 

76) G. Nr. /946/49 I 17

Stuttgarter Biblisdles Na«:bschlagewerk 
Es wird darauf hingewie1en, daß nom Stuttgarter 
Biblische Nachschlagewerke zum Preise ;von 6,- DM 
abgegeben werden können. 
Bestellungen bei den Kreiskatechetischen Ämtern, von 
diesen beim Oberkirchenrat. 
Schwerin, den 17. Juni 1955 

Der Oberkirchenrat 
Maercker 
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Die MeckJ. Bibelgesellschaft, Schwerin, bietet an:. 
. DM 

1. Altenburger Bibel, 114 X 21 cm Antiqua 5,60 
2. Berliner Bibel, 11,5. X 17,5 cm 5,50 

.. 3. N. T. Altenburg, Leinen 2,60 
, 4. N.T. Berliner, Westentaschenformat, Leinen 3,80 

(sehr geeignet für Jugendli'che) 
5. N. T. Berliner, Westentaschenformat, Leder 5,20 

· 6. Grobschriftiges N, T. für schwache Augen;
sehr begehrt, 6 X 24 cm 

7. · Illustrierte Evangelien
Lukas - Evangelium 
Matthäus - Evangelium 
Johannes �· Evangelium 
Apostelgeschicllte 

8. Zürcher Bi'belübersetzung ·
9. Stuttgarter biblisches Nachschlagewerk

,(Konkordanz u. a.)
.10. Biblia hebraica ad. Kittel 1952, 8, Auflage 

8,00 

0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

12,00 

:10,00 
23,00 

Änderungen 
Seite 

17 Kirch Kogel 

· 18 Ludwigslust

· 19 Marnitz

im Kirchlieben Amtsblatt Nr. 4 

L 4. 55 Helmut Malchow 
Pfarrh. Hilfeleist . 

1. 7. 55 z .. Z. unbesetzt
(P. Theek i. R.) 

11. 6. 55 z. Z. unbesetzt (P. Lohauß
ausgeschieden) 

20 Ros.t. St. Andr. 1. 7. 55 z. Z. unbesetzt (P. Dr. Lenz. · 
ausgeschieden) 

21 Helpt 1. 6. 55 auftr. w. strei'chen
Propstei Waren: Propst: FriedrichErdmann, 

Waren 
22 Waren St. Mar. 1. 6. 55 Fr. Erdmann, Propst 

Wismar HL G. 1. 5. 55 Erika Kahlbom, Kand.
Hilfeleistung 

S c h w e r i n, den 23. Juni 1955 

II. Personalien

Berufen wurden: 
Stiftpropst Walter Pagels zum Landessuperintendenten 
des Kirchenkreises Rostock�Land und gleichzeitig zum 
1. Prediger am Münster zu Bad Doberan mit Wirkung
vom 1. September 1955. /30/ / VI 4 a
Pastor Friedrich Erdmann in Waren zum Propsten des 
Warener Zirkels mit Wirkung vom 11. Juni 1955.
/42/ 1 VI 30b
Pastor Arnold Hammermeister in Recknitz · auf die 
Pfarre daselbst mit Wirkung vom 1. Juni 1955. 
/138/ Pred. 
Pastor Eberhard Schröder in Helpt auf die Pfarre da
selbst mit Wirkung vom 1. Juni 1955. /157/ Pred. 
Pastor Gerhard Koll in Brunow auf die Pfarre daselbst 
mit Wirkung Vom 1. Juli 1955. /278/ Pred. · 
B-Katechetin Dorothea Ren in Neubranderrburg in die 
Gemeinde Burg Stargard zum .1. Mai 11955. /26/ Pers.Akt 

Beauftragt wurden: 
Pfarrhelfer Helmut Malchow in Woosten mit der 
Hilfeleistung in Kirch Kogel zum 1. April 1955. 
/152/ Pred. 
Kandidatin der Theologie Erika Kahlböm in Schwerin 
mit der Hilfeleistung an der Heilig-Geist-Kirche in 
Wismar zum 1. Mai 1955. /32/ Pers.Akt. 

In den Ruhestand 
tritt der Pastor Lic. Herbert Voßberg in Wittenburg als 
Landessuperintendent mit Wirkung vom 1. Oktober 
1955 zurück. /118/ Pers.Akt. 

Ausgeschieden· ist: 
Pastor Dr. Hans Uldch, Lenz in Rostock ,auf seinen An� 
trag mit Wirkung vom 11. Juli 1955. /75/ Pers.Akt. 
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